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I. Sachverhalt 
 
A. Am 24. Dezember 2014 titelte der «Blick» auf der Frontseite: «Sex-Skandal um SVP-
Politiker». In grosser Schrift steht: «Hat er sie geschändet?» Dazu die Namen und Funktio-
nen: «Markus Hürlimann, Zuger SVP-Kantonalpräsident» und «Jolanda Spiess-Hegglin, grü-
ne Kantonsrätin, Zug». Von beiden veröffentlichte «Blick» Fotos auf der Frontseite. Auf Seite 
5 derselben Ausgabe erscheint ein Artikel mit dem Titel: «Sex-Skandal an Zuger Landam-
mann-Feier» und dem Lead: «SVP-Kantonalpräsident in Haft. Waren K.-o.-Tropfen im 
Spiel?» Wiederum mit Fotos von Spiess-Hegglin und Markus Hürlimann. Gezeichnet ist der 
Artikel von Gabriela Battaglia und Daniel Rieder. Berichtet wird über eine Feier vom «letzten 
Samstag», also vom 20. Dezember 2014. Nach der offiziellen Feier hätten die geladenen Gäs-
te auf den beiden Schiffen «MS Zug» und «MS Rigi» weiter gefeiert, und danach seien rund 
50 Personen nach Mitternacht weiter ins nahe Restaurant Schiff gezogen. «Dort passierte es. 
Blick weiss: SVP-Kantonalpräsident Markus Hürlimann (40) soll mit der grünen Kantonsrätin 
Jolanda Spiess-Hegglin (34) Sex gehabt haben. Offenbar wurden der jungen Frau sogar K.-o.-
Tropfen in die Getränke gemischt.» Ein Polizeisprecher habe bestätigt, dass es im Nachgang 
zur Landammannfeier zu einem Vorfall gekommen sei, der möglicherweise im Zusammen-
hang mit K.-o.-Tropfen stehe. Eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung sei eingeleitet. Am 
Vortag sei ein Mann verhaftet worden. Fakt sei: Es handle sich um Markus Hürlimann. Jolan-
da Spiess-Hegglin habe sich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern können. Sie sei aber ins 
Spital gegangen, wo Blut- und Urintests vorgenommen worden seien. Gegenstand der Abklä-
rungen sei unter anderem, ob K.-o.-Tropfen im Spiel seien. Jolanda Spiess-Hegglin sei für 
eine Stellungnahme nicht erreichbar gewesen. 
 
B. Gegen diese Berichterstattung von «Blick» lässt Jolanda Spiess-Hegglin am 23. Juni 2015 
anwaltlich Beschwerde beim Schweizer Presserat führen. Sie sieht die Ziffer 7 (Privatsphäre) 
der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» (nachfolgend 
«Erklärung)» verletzt sowie die zugehörigen Richtlinien 7.1 (Schutz der Privatsphäre), 7.2 
(Identifizierung) und 7.7 (Sexualdelikte). Der Beitrag des «Blick» bediene die Interessen des 
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Sensations-Journalismus auf Kosten des Privatschutzes der Beschwerdeführerin. «Blick» 
thematisiere etwas, das mit der Politik und den Ämtern von Spiess-Hegglin nichts zu tun ha-
be, denn der Vorfall sei hochprivat. Auch Politikerinnen und Politiker hätten als Amtsperso-
nen Anspruch auf Respektierung ihrer Privatsphäre. Ein öffentliches Interesse lasse sich nicht 
rechtfertigen, bloss weil zwei demokratisch gewählte Persönlichkeiten in einen hochprivaten 
Vorfall involviert seien. «Blick» versuche nicht einmal ein öffentliches Interesse zu konstruie-
ren. Es werde einzig der Voyeurismus bedient. Dies gelte umso mehr, als der «Blick» in sei-
nem Artikel Spiess-Hegglin die Opferrolle zuweise. Die Redaktion hätte wissen müssen, dass 
sie den Opferschutz gemäss Richtlinie 7.7 hätte berücksichtigen müssen.  
 
Bei Fällen, die die Privatsphäre betreffen, sei bei der Berichterstattung in höchstem Mass Zu-
rückhaltung geboten und einzig eine nicht identifizierende Berichterstattung sei erlaubt. Dies 
gelte auch, wenn die Staatsanwaltschaft Namen oder andere identifizierende Merkmale be-
kannt gebe. Auch das Strafverfahren sei nicht von öffentlichem Interesse. Ausgelöst habe es 
die Zuger Staatsanwaltschaft, nicht die Beschwerdeführerin. Zudem habe es sich nur um ein 
Ermittlungsverfahren gehandelt. «Blick» habe die Beschwerdeführerin vor der Veröffentli-
chung auch nicht kontaktiert, lediglich deren Ehemann. Jolanda Spiess-Hegglin habe somit 
auch kein Einverständnis zur Veröffentlichung von Name und Bild gegeben. 
 
C. Am 9. Oktober nahm die anwaltlich vertretene «Blick»-Gruppe Stellung: Die Beschwerde 
sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. «Blick» macht geltend, es bestehe ein überwie-
gendes öffentliches Interesse an der Namensnennung der Beteiligten und an der Berichterstat-
tung, «wenn es um Sexualkontakte über Parteigrenzen hinweg anlässlich einer im Ausgangs-
punkt politischen Veranstaltung geht und diese Sexualkontakte zu einer Strafuntersuchung 
inkl. kurzfristiger Verhaftung des männlichen Teilnehmers am intimen Geschehen führen». 
Die Beschwerdeführerin habe sich wiederholt in der Öffentlichkeit mit ihrer Version der Er-
innerungslücke und des nicht gewollten Sexualkontaktes zu Wort gemeldet. Damit habe sie 
auf den Privatsphärenschutz verzichtet. Wer eine sexuelle Begegnung mit einem Dritten zum 
Thema mache, und das hätten die beiden Beteiligten gemacht, müsse damit leben, dass die 
Medien die Sache ausbreiten würden. 
 
Die Redaktion habe nicht nur mit dem Ehemann, sondern auch mit der Beschwerdeführerin 
Kontakt aufgenommen. Das sei aber ohne Ergebnis geblieben. Sie habe die Aufforderung, 
den «Blick» zurückzurufen per Combox und per SMS erhalten. Ein Rückruf sei aber ausge-
blieben. Eine Zustimmung zur Berichterstattung habe es aber nicht gebraucht. Wer als Co-
Präsidentin einer Kantonalpartei im Kantonsparlament sitze und den Präsidenten der kantona-
len SVP wegen eines angeblichen an ihr begangenen Sexualdeliktes ins Gefängnis bringe, 
müsse eine Berichterstattung mit Name und Bild selbstverständlich dulden. Zudem habe Jo-
landa Spiess-Hegglin am 22. Dezember 2014 Strafantrag eingereicht. Spätestens dann habe 
der Fall die Privatsphäre verlassen.  
 
D. Am 28. August 2015, also zwischen Beschwerde und Beschwerdeantwort, hat die Zuger 
Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen des Verdachts auf Schändung gegen Markus Hürli-
mann eingestellt. Das Verfahren habe keine Beweise erbracht, teilte die Staatsanwaltschaft 
mit. Spiess-Hegglin verzichtete darauf, das Verfahren weiterzuziehen. Die Einstellung ist so-
mit rechtskräftig. 
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E. Markus Hürlimann hat beim Presserat Beschwerde zum gleichen Artikel vom 24. Dezem-
ber 2014 und zu weiteren Artikeln des «Blick» eingereicht. Siehe dazu Stellungnahme 
10/2016. 
 
F. Mit Schreiben vom 27. Januar 2016 bat der Presserat die Rechtsvertreterin der Beschwer-
deführerin, ihm mitzuteilen, ob Presseberichte vom Dezember 2015 zuträfen, wonach die Be-
schwerdeführerin die «Blick»-Gruppe mit einer Forderung von 500’000 Franken im Zusam-
menhang mit der Berichterstattung der «Blick»-Gruppe betrieben habe. 
 
G. Am 12. Februar 2016 nahm die Beschwerdeführerin Stellung und beantragte, auf ihre Be-
schwerde vom 23. Juni 2015 sei einzutreten. Zum Zeitpunkt, da sie diese Beschwerde beim 
Presserat einreichte, sei die Einleitung eines Zivilverfahrens wegen Verletzung von Persön-
lichkeitsrechten für sie kein Thema und auch nicht geplant gewesen. Am 14. August 2015 
habe jedoch «Blick» ihre Privatsphäre abermals verletzt und aus ihrer Beschwerde an den 
Presserat zitiert. «Blick» habe es offenbar für publikationswürdig befunden, für die Öffent-
lichkeit irrelevante, weil durch den Privatsphärenschutz geschützte Informationen zu verbrei-
ten. Worauf die Medien und insbesondere «Blick» abermals publizistisch überbordet hätten. 
In der Folge habe sich die Ringier AG geweigert, eine Verjährungsverzichtserklärung zu un-
terzeichnen, im Dezember 2015 aus dem Betreibungsvorgang jedoch abermals eine boulevar-
deske Geschichte gefertigt. Ein Nichteintretens- oder ein Sistierungsentscheid des Presserates 
wäre nach Ansicht der Beschwerdeführerin vorliegend ein nicht zu rechtfertigendes Zeichen 
zugunsten des Voyeurismus. Art. 11 Abs. 1 des Geschäftsreglements des Presserats schade 
der Beschwerdeführerin, sollte der Presserat die Bestimmung dahingehend auslegen, dass eine 
Verjährungsverzichtserklärung oder ein Betreibungsbegehren zur Verjährungsunterbrechung 
das Eintreten auf eine Beschwerde verhindere. Weder eine Verjährungsverzichtserklärung 
noch ein Betreibungsbegehren seien sachlich als Parallelverfahren im Sinn von Art. 11 Abs. 1 
des Geschäftsreglements des Presserats zu qualifizieren. Denn sowohl eine privatrechtliche 
Vereinbarung über einen Verjährungsunterbruch als auch ein Betreibungsbegehren würden 
noch nichts aussagen über das Vorliegen einer Privatsphärenverletzung und eines daraus al-
lenfalls resultierenden Anspruchs auf Genugtuung oder Schadenersatz. Ein Betreibungsbe-
gehren löse eine schuldbetreibungs- und konkursrechtliche Folge aus, die mit einem zivilen 
medienrechtlichen Gerichtsverfahren nichts zu tun habe. Ein Medienrechtsverfahren vor ei-
nem Zivilgericht müsse erst noch eingeleitet werden.  
 
H. Am 16. März 2016 nahm die Beschwerdegegnerin Stellung und schloss auf Nichteintreten, 
da es der Beschwerdeführerin an einem genuin medienethischen Interesse offenbar fehle und 
sie einzig in der Perspektive eines künftigen Zivilverfahrens operiere, wozu der Presserat 
nicht da sei. Es sei völlig richtig, dass sich der Presserat in konstanter Praxis nicht zum Hand-
langer von Klägern machen lasse und auf der Erklärung bestehe, dass man den Rechtsweg 
nicht einschlage. Dass hin und wieder in dieser Hinsicht auch gelogen werde, sei hinzuneh-
men und unvermeidlich; wenn aber eine Partei wahrheitsgemäss erkläre, sie wolle klagen – 
und davon gehe die Beschwerdegegnerin bezüglich der Beschwerdeführerin weiterhin aus – 
dann sei das Verfahren beim Presserat durch Nichteintreten zu erledigen. Selbstverständlich 
diene eine Betreibung zur Verjährungsunterbrechung dem künftigen Prozess. Und warum 
sollte die Beschwerdeführerin betreiben, wenn sie nicht die ganze Sache vor die Zivilgerichte 
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bringen wolle? In ihrer Eingabe spreche sie ständig von angeblichen Persönlichkeitsverlet-
zungen. Diese wolle sie gerichtlich geltend machen, dafür aber hoffe sie, zuvor noch vom 
Presserat Sukkurs in Form einer Gutheissung ihrer Beschwerde zu erhalten. Der Presserat tue 
gut daran, sich nicht instrumentalisieren zu lassen und die Beschwerdeführerin auf den Ge-
richtsweg zu verweisen. Medienethische Beurteilungen seien nicht dazu da, Stoff für Kläger-
plädoyers zu liefern. Wer sich in seinen Rechten verletzt fühle, solle klagen, auch wenn es 
Geld koste. Wenn im Verlauf eines Verfahrens vor dem Presserat ein Beschwerdeführer ein-
räume, später doch klagen zu wollen, oder auch nur sich durch die entsprechenden rechtlichen 
Schritte diesen Weg offenhalte, dann hätten ihn die Folgen zu treffen, die das Reglement da-
für vorsehe.  
 
I. Der Presserat wies die Beschwerde der 3. Kammer zu, der Max Trossmann (Kammerpräsi-
dent), Marianne Biber, Jan Grüebler, Matthias Halbeis, Peter Liatowitsch, Markus Locher und 
Franca Siegfried angehören. Matthias Halbeis und Franca Siegfried traten gestützt auf Artikel 
14 Absatz 2 des Geschäftsreglements des Presserats von sich aus in den Ausstand. 
 
J. Die 3. Kammer des Presserats behandelte die Beschwerde an ihrer Sitzung vom 12. No-
vember 2015 und auf dem Korrespondenzweg.  
 
 
II. Erwägungen 
 
1. Vorab ist zu klären, ob der Presserat auf die vorliegende Beschwerde eintritt. Gestützt auf 
Art. 11 Abs. 1 seines Geschäftsreglements tritt der Presserat auf Beschwerden nicht ein, wenn 
ein Parallelverfahren (insbesondere bei Gerichten oder der Unabhängigen Beschwerdeinstanz 
UBI) eingeleitet wurde oder vorgesehen ist. Abs. 2 hält fest, dass der Schweizer Presserat auf 
Beschwerden eintreten kann, sofern sich berufsethische Grundsatzfragen stellen, auch wenn 
zum Beschwerdegegenstand ein rundfunkrechtliches Verfahren oder ein Gerichtsverfahren 
hängig ist, die Beschwerdeführerin ein solches während des Presseratsverfahrens einleitet 
oder vorhat, ein solches einzuleiten. Unbestritten ist vorliegend, dass die Beschwerdeführerin 
gegen die Beschwerdegegnerin die Betreibung eingeleitet hat, um die Verjährung zu unter-
brechen. Unbestritten ist zudem, dass die Beschwerdegegnerin nicht bereit war, eine Verjäh-
rungseinredeverzichtserklärung zu unterzeichnen, welche den selben Effekt gehabt hätte. Of-
fen bleibt für den Presserat, ob die Beschwerdeführerin allenfalls Klage wegen Persönlich-
keitsverletzung gegen «Blick» erhebt oder ob sich die Parteien in einem aussergerichtlichen 
Vergleich einigen. Diese Frage ist dann nicht relevant, wenn sich berufsethische Grundsatz-
fragen stellen. Die Beschwerde wirft die Frage auf, wo die Grenzen der Berichterstattung über 
eine kantonale Politikerin zu ziehen sind, welche wegen eines durch sie geltend gemachten 
Sexualdelikts ein Spital aufsucht. Diese Frage betrifft den Intimbereich der Politikerin und 
Beschwerdeführerin. Bezüglich dessen Schutzbereichs stellen sich grundsätzliche berufsethi-
sche Fragen. Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.  
 
2. Die Beschwerde richtet sich ausschliesslich gegen die Frontseite und den Artikel «Sex-
Skandal an Zuger Landammann-Feier» auf Seite 5 im «Blick» vom 24. Dezember 2014. Was 
die Beteiligten, «Blick» und andere Medien in der Folge vorbrachten, ist für den vorliegenden 
Entscheid des Presserats somit nicht von Bedeutung. Massgeblich ist für den Presserat der 
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Sachverhalt, wie ihn die Beschwerdebegründung umreisst (Art. 9 Abs. 2 des Geschäftsregle-
ments).  
 
3. «Blick» nennt Name, Tätigkeit und Alter von Jolanda Spiess-Hegglin auf der Frontseite 
und auf Seite 5. Zudem zeigt er Fotos von ihr. Sie ist also klar identifizierbar.  
 
4. «Blick» betrachtet in seiner Berichterstattung vom 24. Dezember 2014 Spiess-Hegglin of-
fensichtlich als Opfer eines möglichen Sexualdelikts. Auf der Frontseite steht gross der Titel: 
«Hat er sie geschändet?» und im Text auf Seite 5 heisst es: «Offenbar wurden der jungen Frau 
sogar K.-o.-Tropfen in die Getränke gemischt.» Zum Opferschutz bei Sexualdelikten hält die 
zur «Erklärung» gehörige Richtlinie 7.7 klar fest: «Bei Sexualdelikten tragen Journalistinnen 
und Journalisten den Interessen der Opfer besonders Rechnung. Sie machen keine Angaben, 
die ihre Identifikation ermöglichen.» Zum Zeitpunkt der Publikation ging der «Blick» offen-
sichtlich von einem möglichen Sexualdelikt aus. Er hätte also den Opferschutz berücksichti-
gen und auf eine Identifizierung von Spiess-Hegglin verzichten müssen.  
 
5. Mit der rechtskräftigen Einstellung des Verfahrens acht Monate später ist rechtsgültig fest-
gestellt, dass kein Sexualdelikt vorliegt und Spiess-Hegglin damit kein Opfer eines Sexualde-
likts ist. Damit stellt sich zusätzlich die Frage, ob dieser Umstand am oben festgehaltenen 
Ergebnis etwas ändert. «Blick» macht geltend, Spiess-Hegglin habe sich durch ihr späteres 
Verhalten und ihre offene Kommunikation selber diskreditiert. In Richtlinie 7.1 (Schutz der 
Privatsphäre) steht: «Jede Person – dies gilt auch für Prominente – hat Anspruch auf den 
Schutz des Privatlebens.» Ganz besonders gilt das für die Intimsphäre. Der Presserat hat 
schon mehrmals festgehalten, dass sich Prominente und Politiker mehr gefallen lassen müssen 
als zurückgezogen lebende Zeitgenossen (Stellungnahmen 7/2014, 58/2010). Aber selbst 
wenn Prominente die Öffentlichkeit in weitem Umfang an ihrem Privatleben teilhaben lassen, 
lässt sich daraus kein gänzlicher Verzicht auf den Schutz der Privat- und Intimsphäre ableiten 
(62/2002). «Blick» konnte bei Erscheinen des Artikels nicht wissen, wie sich Spiess-Hegglin 
in der Folge verhalten würde. Bis zum Erscheinen des beanstandeten Artikels hat sich Spiess-
Hegglin nicht öffentlich zum umstrittenen Abend geäussert. Das Argument von «Blick» ist 
somit nicht stichhaltig. 
  
6. «Blick» macht zudem geltend, Spiess-Hegglin habe mit ihren Aussagen im Spital billigend 
in Kauf genommen, dass gegen Hürlimann wegen Schändung ermittelt wird. Davon schreibt 
der «Blick» allerdings keine Zeile. Laut «Weltwoche» hat Spiess-Hegglin bereits am 22. De-
zember 2014 Strafanzeige eingereicht. Auch davon steht zwei Tage später nichts im «Blick». 
Hätte «Blick» ein mögliches absichtliches Vorgehen von Spiess-Hegglin gegen Hürlimann 
zum Thema gemacht, wären weitere medienethische Kriterien relevant geworden: Unschulds-
vermutung, Wahrheitspflicht, Anhörung bei schweren Vorwürfen und weiterhin Schutz der 
Privatsphäre und Opferschutz.  
 
7. «Blick» argumentiert, ein sexueller Kontakt «über Parteigrenzen hinweg» sei relevant. 
Dass eine Co-Präsidentin und ein Präsident von zwei sonst «die Extreme des Parteienspekt-
rums besetzenden Parteien» intimen Kontakt gehabt haben sollen, gebe dem Vorgang eine 
Dimension, die ihn aus dem privaten Bereich heraushebe. Im beanstandeten Artikel wird eine 
allfällige politische Relevanz allerdings nicht erwähnt. Selbst wenn der «Blick» eine politi-
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sche Relevanz thematisiert hätte, liesse sich kein überwiegendes öffentliches Interesse an ei-
ner Publikation geltend machen. Ein möglicher sexueller Kontakt gehört eindeutig in den Be-
reich der geschützten Intimsphäre. Bereits in Stellungnahme 2/1993 hatte der Presserat fest-
gehalten, dass die Privatsphäre von Personen des öffentlichen Lebens grundsätzlich geschützt 
ist, soweit ihre Funktion in der Öffentlichkeit nicht unmittelbar betroffen ist. Dies ist hier of-
fensichtlich nicht der Fall. Zwar entspricht es der Natur des Menschen, sich für den Intimbe-
reich anderer zu interessieren. Das Interesse einer grossen Öffentlichkeit ist aber nicht zu 
verwechseln mit einem öffentlichen Interesse (Entscheid 62/2002).   
 
8. Gerüchte und Verdächtigungen können zwar den Ausgangspunkt einer Recherche bilden, 
sie sind aber gerade bei Berichten über Ermittlungen im Anfangsstadium vor der Publikation 
besonders kritisch zu überprüfen. Erst wenn die Wahrheitssuche in einer hieb- und stichfesten 
Tatsachenaussage endet, verliert ein Gerücht seine Anrüchigkeit (Stellungnahmen 58/2010, 
18/2009). Denn der Schaden für die Beteiligten kann beträchtlich sein.  
 
9. Wenn eine Frau oder ein Mann mit einem Problem im Intimbereich ins Spital geht, muss 
sie oder er davon ausgehen können, dass keine Informationen darüber an die Öffentlichkeit 
gelangen. Dafür tragen Medien die Verantwortung, unabhängig davon, was ein Spital oder 
Untersuchungsbehörden veröffentlichen.  
 
10. Unbestritten ist, dass Spiess-Hegglin keine Einwilligung in die identifizierende Berichter-
stattung gab. Unerheblich ist dabei, dass «Blick» versuchte, Spiess-Hegglin zu kontaktieren.  
 
 
III. Feststellungen 
 
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen.  
  
2. «Blick» hat mit dem identifizierenden Bericht über Jolanda Spiess-Hegglin vom 24. De-
zember 2014 Ziffer 7 der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Jour-
nalisten» unter dem Aspekt des Schutzes der Privat- bzw. Intimsphäre, der Identifizierung und 
der Berichterstattung über Sexualdelikte verletzt. 
 
3. Das spätere Verhalten der Beteiligten lässt sich nicht im Nachhinein zur Rechtfertigung 
solcher Verletzungen beiziehen.  
 
4. Bei einer reinen Verdachtsberichterstattung müssen Medien besonders vorsichtig sein. 
Vielleicht war ja alles ganz anders.   
 
 


